
Presseerklärung

Der BVB zur Novellierung der Bundes-Bodenschutz- und

Altlastenverordnung (BBodSchV)

Der Bundesverband Boden begrüßt die Absicht der Bundesregierung zur

Novellierung der Bodenschutzverordnung

Die neue Bundesregierung hat angekündigt, die im Jahr 1999 in Kraft getretene
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu novellieren. Zur
Vorbereitung sollen Expertengruppen eingerichtet und Workshops abgehalten
werden. Der Bundesverband Boden e.V. (BVB) bietet hierfür seine Unterstützung an.

Nachdem nun mehr als sechs Jahre Vollzugserfahrung mit der Verordnung
bestehen, sieht der BVB den richtigen Zeitpunkt für eine Überarbeitung gekommen.
Auf Grund der Mitgliederstruktur des Verbandes aus Vertretern der Wissenschaft,
Verwaltung und Ingenieurbüros kann der BVB gebündelte Erfahrungen mit dem
Bodenschutzvollzug einbringen. Die Arbeiten auf europäischer Ebene an einer
Bodenschutzrichtlinie machen deutlich, wie wichtig es ist, dass bei diesem Vorhaben
Vollzugserfahrungen aus der Praxis einfließen.

Der BVB sieht mit großer Sorge, dass angesichts der aktuellen Diskussion um
„Deregulierung“ viele als wichtig angesehene Themenbereiche ausgeklammert
bleiben und daher wünschenswerte Verbesserungen nicht erreicht werden könnten.
BVB-Präsident Prof. Hubert Wiggering: „Wir begrüßen ausdrücklich das
beabsichtigte Vorhaben der Novellierung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung und die angekündigte Vorgehensweise. Es dürfen jedoch nicht
ausschließlich die Zielrichtungen „Deregulierung“ und „Vollzugsvereinfachung“
verfolgt werden, sondern es sollten auch Ergänzungen zu bisher nicht einbezogenen
Bodengefahren und Konkretisierungen zu Vorsorgeanforderungen angestrebt
werden. Dazu kann auf umfangreiche Erfahrungen im BVB zurückgegriffen werden.“

Als Ausgangspunkt der Arbeiten sollte die bei der Verabschiedung der BBodSchV im
Bundesrat gefasste Entschließung dienen, nach der Ergänzungsmöglichkeiten zu
den Themenbereichen Entsiegelung, Sickerwasserprognose, Bodenverdichtung,
zum Wirkungspfad Boden-Bodenorganismen sowie eine Erweiterung der
bestehenden Wertelisten geprüft werden sollten. Aus der Arbeit der Fachgruppen
und Fachausschüsse des BVB können dazu insbesondere folgende Beiträge
eingebracht werden:

• Kriterien zur Berücksichtigung der Variabilität von Bodeneigenschaften bei
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der Bewertung von Schadstoffbelastungen des Bodens, insbesondere zum
Wirkungspfad Boden-Grundwasser

• Bewertungsgrundlagen zum Wirkungspfad Boden-Bodenorganismen im
Hinblick auf Gefahrenbeurteilung und Vorsorge

• Ökochemische Charakterisierung von Waldböden im Hinblick auf
Versauerung und Eutrophierung

• Bewertung von Bodenfunktionen zur Sicherung schutzwürdiger Böden und
deren Berücksichtigung in Planungen

• Bewertung flächenhafter und linienförmiger Bodenerosionserscheinungen

Neben einer Berücksichtigung dieser Themenbereiche hält der BVB folgende
Änderungen und Ergänzungen für wichtig:

• Verankerung eines „Standes der Bodenuntersuchung“, um die bisher
statischen Verweise auf Normen durch eine dynamische Fortschreibung von
Untersuchungsmethoden gewährleisten zu können

• Harmonisierung der Prüfwerte zum Wirkungspfad Boden-Grundwasser mit
den Geringfügigkeitsschwellenwerten des Grundwasserschutzes

• Ergänzung bzw. Überprüfung der Prüf- und Maßnahmenwerte insbesondere
für den Wirkungspfad Boden-Mensch und Boden-Pflanze, Abgleich mit EU-
rechtlichen Maßstäben

• Aufnahme einer Regelung zur Gefahrenabwehr bei
Bodenschadverdichtungen; alternativ könnte die Möglichkeit einer
Vereinbarung mit der Agrartechnik zur Begrenzung von Radlasten und
Bodendruck angestrebt werden

• Überarbeitung der Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien
auf und in Böden mit einer ausreichenden Verzahnung zu den in Vorbereitung
befindlichen abfallrechtlichen Regelungen zur Verwertung mineralischer
Abfälle

Der BVB steht zur Mitwirkung bei den Beratungen bereit und wird zu gegebener Zeit

seine Vorschläge in einer ausführlichen Stellungnahme konkretisieren.

Ihr Kontakt zu uns:

Geschäftsstelle des Bundesverbandes Boden e.V.
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